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Beginn der Sitzung: 14 Uhr 5 Minuten. 
Vorsitzender Zingl: Roher Bundesrat! Ich 

e röffne die 39. Sitzung des Bundesrates. Das 
Protokoll der letzten Sitzung (vom 10. Februar 
1949) ist zur Einsicht aufgelegen, unbe­
anständet geblieben und gilt sohin als ge­
nehmigt. 

ist Rerr Bundesrat La ngthaler  nach 
langer, schwerer Krankheit im Alter von 
56 Jahren in Linz gestorben. Bundesrat 
Langthaler, ein geborener Mühlviertler, war 
von Beruf Postamtsdirektor . Schon in jungen 
Jahren betätigte er sich in der Gewerkschafts­
bewegung. In den .Jahyen 1919 bis 1938 war 

Ents chuldigt  für die heutige Sitzung sind er Obmann der christlichen Postgewerkschaft 
die Herren Bundesräte E g g e n dorfer, L e is· in Linz. Nach der Besetzung Österreichs durch 
sing, P opulorum, Hol z f e ind, Beck, Mel· die Nationalsozialisten wurde er aus dem 
lieh, Kra m mer und Sehmi dt. . aktiven Postdienst ausgeschieden. 'Im Jahre 

Wiederum hat der Tod ein Opfer aus den 
Reihen der Mitglieder des Bundesrates ge­
fordert. '(Das Haus erhebt sich.) Gestern nachts 

1945 nahm er sofort seine frühere gewerk­
schaftliche Tätigkeit wieder auf und stellte 
seither seine ganze Arbeitskraft in den Dienst 
der Gewerkschaftsbewegung. 
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In Würdigung seiner Tätigkeit wurde er 
auch vom Landtag des Landes Oberösterreich 
im Dezember 1945 in den Bundesrat entsandt, 
dem er seit dieser Zeit angehört hat. 

Herr BlJ-ndesrat Langthaler war stets ein 
lieber und guter Kollege. Wir werden sein 
Andenken immer in Ehren halten. 

Sie haben sich zum Zeichen der Trauer von 
den Sitzen erhoben. Ich werde diese Trauer­
kundgebul;lg dem stenographischen Protokoll 
einverleiben lassen. 

E i n g e la n g t  ist ein Schreiben des Bundes­
kanzleramtes. Ich bitte den Schriftführer, es 
zu verlesen. 

Schriftführer Dr. Duschek (liest): 
"Das Präsidium des Nationalrates hat dem 

Bundeskanzler mit Schreiben vom 9. Februar 
1949, Zl. 64-NRj49, mitgeteilt, daß der Natio­
nalrat in seiner Sitzung vom 9. Februar 1949 
die Vorlage der Bundesregierung: Bericht an 
den Nationalrat, betreffend die auf der 30. Inter­
nationalen Arbeitskonferenz angenommenen 
Übereinkommen Nr. 82 bis 86, in Verhandlung 
genommen und folgenden Beschluß gefaßt hat: 

Der Bericht der Bundesregierung über die 
auf der 30. Internationalen Arbeitskonferenz 
angenommenen Übereinkommen N r. 82 bis 86 
wird zur Kenntnis genommen. 

Das Bundeskanzleramt beehrt sich zu er­
suchen, diesen Beschluß des Nationalrates dem 
Bundesrat zur Kenntnis zu bringen." 

Vorsitzender : Dient zur Kenntn is. 

Eingelangt ist weiter der Bericht des Obmann­
stellvertreters des Ullvereinbarkeitsausschusses 
über die Sitzung vom 10. Februar 1949. Ich 

. bitte den Schriftführer, diesen Bericht zu ver-
lesen. 

Schriftführer Dr. Duschek (liest): "Der Un­
vereinbarkeitsausschuß hat am 10. Februar 
1949 seine 4. Sitzung abgehalten. Gegenstand 
waren die Meldungen von Bundesräten, die 
seit der letzten Sitzung dieses Ausschusses 
entweder neu in den Bundesrat entsandt wor­
den waren oder seit diesem Zeitpunkt eine 
Funktion im Sinne des § 2 des Unvereinbar­
keitsgesetzes übernommen haben. 

Dem Ausschuß sind, Meldungen von vier 
Bundesräten über Betätigungen bei insge­
samt sieben Unternehmungen vorgelegen. 

Hinsichtlich dreier Mitglieder, beziehungs­
weise Betätigungen bei sechs Unternehmungen 
hat der Unvereinbarkeitsausschuß die Beteili­
gungen einstimmig, hinsichtlich eines Mitgliedes 
dessen Beteiligung bei einern Unternehmen mit 
Stimmenmehrheit mit der' Ausübung des 
Bundesratsmandates für vereinbar erklärt. 

Nach Wirtschaftszweigen gruppiert ergibt 
sich bei den gemeldeten Beteiligungen folgen-

des Bild: Kreditinstitute 0, Industrie 0, 
Elektrizitätsunternehmungen 3, Handel 1, 
Brandschadenversicherung 1, Verschiedene 2. 

Parteimäßig betreffen sämtliche Fälle An­
gehörige der Ö VP. " 

Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. 

Eingelangt sind ferner jene Gesetzesbe­
schlüsse des Nationalrates, die Gegenstand 4er 
heutigen Tagesordnung sind. Ich habe diese 
Vorlagen den ObmäIlllern der zuständigen 
Ausschüsse gemäß § 29 der Geschäftsordnung 
zur Vorberatung zugewiesen. Die Ausschüsse 
haben diese Gesetzesbeschlüsse bereits be­
handelt. 

Gemäß § 30 der Geschäftsordnung schlage 
ich vor, von der Vervielfältigung der Aus­
schußberiehte sowie von der 24stündigen 
Aufliegefrist der Berichte Abstand.zu nehmen. 
Erhebt gegen dies'en Vorschlag jemand einen 
Einwand? (Niemand meldet sich.) Dies ist 
nicht der Fall. Mein Vorschlag erscheint sohin 
mit der vorgeschriebenen Zweidrittelmehrheit 
a n g e n om men. 

Wir gehen nunmehr in die T a g e s o r d n u n g  
ein. Ich schlage vor, den Punkt 4 als ersten 
Gegenstand zu beraten. Erhebt jemand da­
gegen einen Einwand? (Niemand meldet sich.) • 
Es ist nicht der Fall. 

Zur Beratung kommt somit der Gesetzes­
beschluß des Nationalrates vom 9. Februar 
1949, betreffend die Wohnungsanforderungs­
gesetznovelle 1949. 

Da der Antrag des Ausschusses für wirt­
schaftliche Angelegenheiten auf Einspruch 
lautet, ist gemäß § 31 der Geschäftsordnung 
nach der Generaldebatte eine Spezialdebatte 
über die einzelnen Gründe des Einspruches zu 
führen, wenn sich nicht die Mehrheit für eine 
einheitliche Debatte ausspricht. Ich schlage 
vor, General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen. Erhebt sich dagegen ein Ein­
wand? (Niemand melde t sich.) Es ist nicht 
der Fall. Mein Vorschlag ist somit ange­
nommen, General- u n d  SpeziaIde b atte  
werden daher u nter  e inem durchgeführt. 

Berichterstatter Dr. Fleischacker : Hoher 
Bundesrat! Schon die Krisen des ersten 
Weltkrieges und die in seinem Gefolge an­
haltenden Krisen der ersten Nachkriegszeit 
haben die Notwendigkeit geschaffen, für eine 
gerechte Verteilung, Sicherstellung sowie Er­
fassung des Wohnraumes durch gesetzliche 
Vorschriften und Verordnungen vorzusorgen. 
So ist schon im Jahre 1918 und in den folgenden 
Jahren durch mehrere V 611zugsanweisungen 
der damaligen deutsch-österreichischen Staats­
ämter eine solche Vorsorge getroffen worden. 
Wir dürfen diese Bestimmungen als, einen 
Vorläufer des dann im Jahre 1922 erstmalig 
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erlassenen "österreichischen W ohnungsanfor- letzten Krieges aufzuheben oder weitgehend 
derungsgesetzes ansehen. "Dieses Gesetz, das zu mildern. Ebenso übereinstimmend war 
im wesentlichen mit dem heute geltenden aber die Meinung, daß man an diesem Gesetz 
Wohnungsanforderungsgesetz 

. 

übereinstimmt, 

I 
manches verbessern könnte. Daher ist nach 

sollte, wie auch das heutige, eine befristete langen und eingehenden Parteienverhand­
Notstandsmaßnahme für jene Zeiten sein, lungen im Nationalrat ein Entwurf zustande­
in denen durch Krisenerscheinungen die Bau- gekommen, der noch zuletzt im Unteraus­
tätigkeit und die sonstige wirtschaftliche schuß einer ins Detail gehenden Abänderung 
Tätigkeit so beeinfiußt ist, daß diese Sonder- unterworfen worden war, der sich uns heute 
maßnahme notwendig und gerechtfertigt er- als Wohnungsanforderungsgesetznovelle 1949 
scheint. darbietet. Diese Novelle enthält, gegenüber 

Das erste Wohnungsanforderungsgesetz aus 
dem Jahre 1922 war mit 1925 befristet. Es 
wurde nicht verlängert, sondern ist im Jahre 
1 925 abgelaufen. In den folgenden Jahren 
gab es in der ersten Republik also keine 
gesetzliche Grundlage ejner Wohnungsanfor­
derung mehr; es haben sich ja dann die 
Zeiten gebessert, es hat eine erhöhte Bau­
tätigkeit eingesetzt und der Ruf nach einem 
solchen Gesetz war nicht mehr erfolgt. 

Als Österreich von den Nationalsozialisten 
besetzt wurde und nunmehr auch diese Sparte 
von der Allmacht des Nationalsozialismus 
erfaßt wurde, Sie wissen es, meine sehr ver­
ehrten Herren, wurde wä.hrend des Krieges im 
Wege des Reichsleistung�gesetzes die Möglich­
keit geschaffen, auch den Wohnraum und 
Wohnbedarf des Ainzelnen Bürgers weit­
gehend und einschneidendst zu beschränken. 
Mit der Befreiung Österreichs war ja auch 
diese Grundlage weggefallen, und das damalige 
Parlament, beziehungsweise im Jahre 1945 
die österreichische Staatsregierung hat durch 
das geltende Wohnungsal1forderungsgesetz aus 
dem Jahre 1945, ähnlich den Bestimmungen 
des alten Gesetzes, eine solche zeitlich be­
fristete Notstandsmaßnahme geschaffen. 

dem derzeitigen Wohnungsanforderungsgesetz, 
eine so große Anzahl neuer Bestimmungen, 
daß ich Sie Ihnen heute, Hoher Bundesrat, in 
den Details wohl nicht bekanntmachen kann. 

Gestatten Sie vielmehr, daß ich nur einige 
wesentliche Dinge herausgreife. Vor' allem die 
neue Bestimmung des § 20 a, der überschrieben 
ist mit: "Beitritt zu Mietverträgen". Sie 
wissen ja, daß nach dem geltenden Wohnungs­
anforderungsgesetz im Falle der Beendigung 
eines Mietvertrages die Wohnung in der Regel 
automatisch angefordert ist und eine Weiter­
vermietung nur mit Zustimmung der in 
Betracht kommenden Wohnungsamtsstellen 
erfolgen kann. Diese Bestimmung zu um­
gehen, hat sich ein Abusus eingebürgert, 
wonach -die Vermieter, also die Hauseigen­
tümer oder Hausverwalter, den Beitritt 
weiterer Personen in einen Mietvertrag während 
dessen Dauer zur Kenntnis neHmen. Wenn 
daher der eine Mieter gestorben war, galt der 
Mietvertrag als nicht erloschen, da inzwischen 
ein anderer in diesen Mietvertrag mit ein­
getreten ist. Es ist also entgegen dem Wunsche 
des Gesetzgebers ein Abusus entstanden, der 
zweifellos vom sozialen Gesichtspunkt aus 
untragbar ist. Deshalb ist auch der § 20 a 
geschaffen worden, der vorsieht, daß der 
Beitritt zu bestehenden Mietverträgen von 
der l\fieterseite zu seiner Gültigkeit der Ge­
nehmigung der Verwaltungsbehörde bedarf. 

Wie bei allen Gesetzen, meine sehr ver­
ehrten Herren, die in der Bevölkerung so 
weitgehende Schwierigkeiten schaffen, ist auch 
bei diesem "Gesetz natürlich ein Hin und Her 
der Meinungen entstanden, und vor allem Meine sehr Verehrten! Es ist auch viel dar-
hat die Verwaltung, die dieses Gesetz anzu- über gesprochen worden, ob dieses Wohnungs­

wenden hatte, ziemliche Schwierigkeiten ge- anforderungsgesetz auch auf Geschäftsräum­
habt, um mit diesem Gesetz durchzudringen. lichkeiten in weiterem Maße ausgedehnt werden 
Es hat sich gezeigt, daß das "Wohnungs- soll, als das im geltenden Gesetz der Fall war. 

anforderung�gesetz aus dem Jahre 1945 große Schließlich ist eine Übereinstimmung der 
Mängel aufweist und daß vor allem mehrfach Parteien dahin erfolgt, daß in diesem Belange 
die" unerwünschte Möglichkeit gegeben ist, nur für die Tra�ken eine Re��lu�g ge�chaffen 
dieses Gesetz zu durchbrechen. So hat sich werden soll, die

. 
a�ch tatsach!lCh In dem 

aus der mehr als dreijährigen Erfahrung bei neuen Entwurf, WIe Ihn der NatlOna�at dann 
den berufenen Stellen die Meinung gebildet, '" zum Gesetz erhoben hat, enthalten 1st. 
daß im Wege einer Novelle diesem Übelstand 

I 
Eine weitere" wesentliche Frage war die 

abgeholfen werden müsse, denn, meine Herren, Befreiung der im Eigentum des Bundes 
darüber" bestand und besteht heute auch bei stehenden Gebäude von den Bestfmmungen 
den Parteien dieses Hauses eine Meinung: 'I' dieses Gesetzes. Auch hier ist eip.e Fassung 
noch ist der Zeitpunkt nicht gekommen, um gefunden worden, die beide Parteien be­
die Beschränkungen für die Benützung von I fi'iedigt hat und die nu

.
n in diesem Gesetz 

Wohnraum nach den Schrecknissen dieses ihren Niederschlag finde} 
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Einen sehr wesentlichen Eingriff, meine 
sehr verehrten Herren vom Hohen Bundes­
rate, stellt die Bestimmung dar, die erst­
malig vorsieht, daß auch Räume, die einem 
Unternehmen für Zwecke der Fremdenbe­
herbergung zustehen, angefordert werden kön­
nen. Bis jetzt waren die Räume, die der 
Fremdenbeherbergung dienen, der Anforderung 
grundsätzlich entzogen. Nun ist über Wunsch 
der Wiener Stellen für besondere N otstands­
maßnahmen im Gesetz die Möglichkeit ge­
geben, vorübergehend auch solche der gewerbs­
mäßigen Fremdenbeherbergung dienende 
Wohnräume anzufordern. 

Schließlich darf ich darauf hinweisen, daß 
manche nicht ganz klare Punkte des § 5· des 
Gesetzes, der von den besonderen Anforde­
rungsfällen handelt, nach den Ergebnissen der 
Praxis entsprechend reformiert und neuge­
faßt wurden. Noch erwähnen darf ich den 
neuen § 5, Punkt l4, wonach jetzt auch zu 
Kanzlei- oder Geschäftszwecken benützte 
Wohnungen, wenn die Gemeinde zur Unter­
bringung dieser Kanzleien und Geschäfte 
andere nach Lage und Beschaffenheit ge­
eignete Räume zur Verfügung stellt, ange­
fordert werden können, eine Bestimmung, die 
für die Betroffenen sicher nicht unbedenklich 
ist und von der wir nur erwarten würden, daß 
sie in einer Weise gehandhabt wird, die die 
bestehende Verteilung der zu Kanzlei- oder 
Geschäftszwecken benützten Wohnungen er­
träglich gestaltet. Denken Sie an die Fälle, 
wo Ärzte, Rechtsanwälte und andere fre;e 
Berufe die Räume innehaben, die sich nach 
ihrer seinerzeitigen Bestimmung als Wohnun­
gen darstellen. 

Über all dies, Roher Bundesrat, was ich 
Ihnen jetzt kurz aus dem Inhalt der vor­
liegenden Novelle gesl1gt habe, ist also zwischen 
den Parteien des Nationalrates ein, Überein­
kommen �rzielt worden und der zuständige 
Ausschuß des Bundesrates hat diese Einhellig­
keit für unsere Körperschaft bestätigt. Nur 
in einem, allerdings sehr wesentlichen Punkt 
der g��enständlichen Gesetzesvorlage konnte 
diese Ubereinstimmung nicht, hergestellt wer-
den. 

. 

Ich bin nun vom Ausschuß beauftragt, 
Ihnen den heute gefaßten Beschluß, wonach 
gegen die vorliegende Fassung des Gesetzes 
ein Einspruch erhoben werden soll, objektiv 
zu erläutern. Diese Differenz, meine sehr 
geehrten Herren, betrifft die Fassung des 
§ 3, Abs. (1), Punkt 1, des W�hnungsanforde­
rungsgesetzes oder, wenn ich Ihnen die Ziffern 
des Auss�hußberichtes zitieren darf, den 
Punkt 4 des Art. I der vorliegenden Novelle. 
Ursprünglich hatte diese Gesetzesstelle ge­
lautet, und so ist ,auch noch deren heutige 
Fassung. Erster Satz (liest)." "Räume aller 

Art, die erst nach dem Tag des Wirksamkeits­
beginnes dieses Gesetzes durch· Neu- und 
Umbauten, Auf-, Ein- oder Zubauten ohne 
Zuhilfenahme öffentlicher Mittetneu geschaffen 
werden", sind der Anforderung entzogen. 

Dieser Wortlaut ist bis auf die Einfü
'
gllng 

des Datums 1. 9. 1945 unverändert geblieben. 
Der zweite Satz aber, der gelautet hat (liest)." 
"Das gleiche gilt für vom Hauseigentümer 
oder Mieter wiederhergestellte Räume, die 
durch Kriegseinwirkungen unbewohnbar ge­
worden sind und zu deren Wiederherstellung 
erhebliche Aufwendungen ohne Zuhilfenahme 
öffentlicher Mittel gemacht werden mußten," 
findet sich in dem Beschluß des Nationalrp.tes 
nicht vor; er ist weggelassen. , Dieser zweite 
Satz bezog sich auf das, 'was wir vulgär als 
die sogenannten § 3-Wohnungen im engeren 
Sinne bezeichnen, die Wiederauf bau wohnungen, 
die, wie Sie wissen, ein gewisser Teil unserer 
Bevölkerung aus seinen Ersparnissen, aus 
eigenen Mitteln wiederhergestellt hat. Diese 
Wiederaufbau wohnungen waren timmer an­
forderungsfrei. 

Auch das Wohnhaus-vViederaufbaugesetz 
vom Oktober 1948 hat in seinem § 28 aus­
drücklich bestätigt, daß diese Wiederaufbau­
wohnungen nicht .. unter die Bestimmungen 
des Wohnungsanforderungsgesetzes fallen. 
Der Wortlaut dieses § 28 stimmt nun aller­
dings mit dem des zweiten Satzes des § 3, 
Abs. ( 1), des uns vorliegenden Gesetzesbe­
schlusses nicht überein. Es sind mehrere 
Punkte in diesem Wortlaut, die eine Differenz 
zwischen dem Inhalt dieser bei den Gesetzes­
steIlen ergeben. Man wollte offenbar durch 
die Bestimmung des § 28 des Wohnhaus­
Wiederaufbaugesetzes das Wohnungsanforde­
rungsgesetz nicht novellieren sond:ern ergänzen, 
und zwar bezüglich jener Wiederauf bau­
wohnungen, die nach dem Inkrafttreten des 
Wiederaufbaugesetzes wiederhergestellt wur� 
den. \-Venn man das richtig auslegt, so würde 
man zu dem Schluß kommen, es sollte also 
für alle Wiederaufbauwohnungen bis zum 
August 1948 - ich muß richtigstellen, es 
war nicht Oktober, sondern August 1948 - der 
zweite Satz des § 3, Abs. (1), gelten und von da 
ab für die neuen Wohnungen der § 28 des 
Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes. Als nun die 
vOTliegende Novelle im Nationalrat behandelt 
wurde, haben sich sowohl das zuständige 
Ministerium als auch der Ausschuß auf den 
Standpunkt gestellt, man könne den gegen­
ständlichen Satz im Wohnungsanforderungs­
gesetz ruhig weglassen, denn er stehe ja 
ohnedies im § 28 des Wohnhaus-Wieder­
aufbaugesetzes darin, damit sei also die 
Nichtanforderbarkeit' der § 3-Wohnungen ge-
sichert. I 

\ 
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Nach den Beratungen im heutigen Bundes­
ratsausschuß müssen gegen diese Fassung 
Bedenken erhoben werden.· Denn erstens muß 
darauf verwiesen werden, daß ja diese Novelle, 
wenn wir sie heute hier annehmen, das spätere 
Gesetz ist und der Grundsatz, daß das spätere 
Gesetz das frühere abändert, ja auch hier zur 
Geltung kommen müßte. Wenn wir diesen 
Grundsatz verfolgen, so müßte man sagen, 
der heutige Gesetzgeber hat durch die 
Streichung dieses Satzes seinem Wunsche 
Ausdruck gegeben, diese § 3-Wohnungen nicht 
mehr der Anforderung unterliegen zu lassen. 
Das wäre für die betroffenen Kreise natürlich 
eine unerträgliche Situation. Abet�selbst wenn 
man sich der anderen Auffassung anschließt, 
wenn man sagt, so weit geht das nicht, es soll 
nur der § 28 weitergelten , dann gilt eben der 
§ 28 in seinem h·eutigen Wortlaut. Und hier 
möchte ich besonders auf folgendes aufmerk­
sam machen: Es heißt dort "in der derzeit 
geltenden Fassung", also in der Fassung des 
Wohnungsanforderungsgesetzes, wie es im 
August 1948 bestand. Dies ist also für die 
heutige Fassung gar nicht mehr anwendbar. 
Weiter heißt es dort, daß jene Wohnungen 
nicht darunterfallen sollen , die hergestellt 
werden. Diese Gesetzesstelle weist also nach 
dem Willen des Gesetzgebers auf die Zukunft 
und nicht auf die Vergangenheit. Schließlich 
heißt es dort: "Solche Wohnungen sind nur 
dann frei, wenn auf die Inanspruchnahme 
öffentlicher Mittel ausdrücklich verzichtet 
wird." - Ein solcher ausdrücklicher Verzicht 
ist natürlich in der Praxis noch niemals 
geschehen . Alle die Wiederaufbauwohnungen 
haben die Betreffenden inne , ohne jemals 
eine ausdrückliche Erklärung eines Verzichtes 
abgegeben zu haben; praktisch wäre es ja 
auch tatsächlich ein Nonsens. 

So ist also die Mehrheit des zuständigen 
Ausschusses des Bundesrates aus den Er­
wägungen heraus, die ich Ihnen, meine sehr 
geehrten Herren, jetzt kurz vorgetragen habe, 
zu der Meinung gekommen, daß es durch die 
vorliegende 1!'assung nicht gesichert erscheint, 
daß der übereinstimmende Wunsch und Wille 
der an der Gesetzgebung Beteiligten, wonach 
diese § 3·Wohnungen anforderungsfrei bleiben 
sollen, so klar und deutlich zum Ausdruck 
kommt, daß keine Verwaltung und keine 
Gerichtsbarkeit an diesem klaren Willen des 
Gesetzgebers je etwas ändern könnte. 

Im Zuge der Erörterungen und Debatten 
sind - was ich hier der Objektivität ·halber 
feststellen muß - Vorschläge gemacht worden, 
wie man diesem Übelstand begegnen könnte, 
ohne einen formellen Einspruch gegen das 
Gesetz beschließen zu müssen. Es ist auch 
der Befürchtung Ausdruck gegeben worden, 

\ 

daß ein solcher Einspruch unter Umständen 
ein Vakuum hervorrufen könnte , da das 
derzeitige Wohnungsanforderungsgesetz be­
kanntlich mit 3 1. März befristet ist. Es ist 
sogar darauf hingewiesen worden, daß bei 
einem solchen . Vakuum die Möglichkeit be­
stünde, Mietverträge dur<;h fingierte Rück­
datierungen in großer Menge abzuschließen 
und damit einen wesentlichen Teil der Woh­
nungen den öffentlichen Bedürfnissen und 
einer gerechten Verteilung zu entziehen. Um 
dies zu vermeiden, ist der erste Vorschlag 
gemacht worden, es möge die Bundesregierung 
ersucht werden, eine Erklärung über ihre 
Auffassung zu diesem Gesetz abzugeben dahin­
gehend, i daß sie nicht beabsichtigt , solche 
§ 3-Wohnungen nach dem Wortlaut dieses 
Gesetzes anzufordern, und daß sie auch ihre 
Unterstellen in diesem Sinne anweist. Im 
Ausschuß ist ein zweiter Vorschlag erstattet 
und debattiert worden, es solle kein Einspruch 
erhoben werden, sondern es solle eine Ent­
schließung . des Bundesrates erfolgen, worin 
diese Unklarheiten und Undeutlichkeiten auf­
gezeigt werden und der Nationalrat aufge­
fordert wird, ehestens und rechtzeitig eine 
Novelle zu diesem Gesetz im Sinne einer 
KlarsteIlung zu beschließen. 

Ich möchte mich als Berichterstatter hier 
jeder Kritik über die Zweckmäßigkeit dieser 
Anregungen enthalten, ich möchte nur ob­
jektiv aufgezeigt haben, daß diese Anregungen 
nicht die Zustimmung der Mehrheit im Aus­
schuß gefunden haben, und ich bin beauftragt , 
heute im Namen des Ausschusses für wirt­
schaftliche Angelegenheiten im Hohen Bundes­
rat· den A n  t r a g  zu stellen, gegen den vorliegen­
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates Ein­
spruch zu erheben. 

Die Begründung dieses Einspruches, die ja 
nach der Geschäftsordnung schriftlich gegeben 
werden muß, soll nach dem Beschluß des 
Ausschusses lauten (liest): 

"Durch die Streichung des zweiten Satzes 
des 1. Punktes des § 3, Abs. ( 1), des Wohnungs­
anforderungsgesetzes 1945 ist ungeachtet der 
Bestimmungen des § 28 des W ohnhaus­
Wiederaufbaugesetzes keine Klarheit darüber 
geschaffen, ob die sogenannten § 3-Wohnungen 
im engeren Sinne (Wiederauf bau wohnungen) 
anforderUl�gsfrei sind oder nicht. Da der 
Bundesrat aber einer Anforderungsmöglichkeit 
solcher Wohnungen, falls keine öffentlichen 
Mittel in Anspruch genommen werden, kein"es­
falls zustimmen könnte, war der vorliegende 
Einspruch erforderlich." 

Bunderat Slavik: Hohes Haus! Ich glaube, 
da.ß kein Ge biet so heikel zu behandeln ist wie 
die Frage der Versorgung unserer Bevölkerung 
mit Wohnungen. Insbesondere seit den schreck-
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lichen Zerstörungen, die wir während des 
zweiten Weltkrieges in Österreich miterleben 
mußten, ist die Wohnungsnot nicht nur in Wien, 
sondern in allen größeren Städten und Ge­
meinden Österreichs fast ins Unerträgliche 
gestiegen. Wir haben schon im Jahre 1945 
lange Zeit über das Wohnungsanforderungs­
gesetz beraten. Dieses Gesetz war ein Kom­
promiß und hat sicherlich manche Wünsche 
unerfüllt gelassen. Wir haben auch jetzt wieder 
seit Monaten über die N ovellierung dieses Ge­
setzes beraten, und Sie alle wissen noch, daß 
wir erst vor kurzer Zeit hier einen Gesetzes be­
schluß vorliegen hatten, der das W ohnungsw 
anforderungsgesetz aus dem Jahre 1945 bis 
zum 31. März 1949 verlängert, um die zur 
ordentlichen Beratung der Novelle notwendige 
Zeit zu schaffen. Das Wohnungsanforderungs­
gesetz aus dem Jahre 1945 ist also mit 31. März 
1949 befristet. 

Der Berichterstatter, Herr Bundesrat 
Fle i  s c hac ke  r, hat bereits darauf hingewiesen, 
daß die uns heute vorliegende Novelle ver­
schiedene Verbesserungen bringt. Er hat vor 
allem darauf hingewiesen, daß verschiedene 
Praktiken, die sich in der Zwischenzeit eingew 
bürgert haben, vor allem die Aufnahme von 
sogenannten Mitmietern, durch die Novelle in 
Zukunft verhindert werden sollen. Es soll in 
Zukunft verhindert werden, daß das Wohnungs­
anforderungsgesetz umgangen wird, umgangen 
wird zur Ausnützung der Not unserer Bevöl­
kerung, umgangen wird, damit einzelne sich 
an einem Mangel, an der Wohnungsnot, be­
reichern können. 

Es ist auch dafür vorgesorgt worden, daß in 
Zukunft Hotels angefordert werden können, 
wenn ein besonderer Notstand dies erfordert. 
Man könnte natürlich sagen, daß wir ja auch 
noch ein nationalsozialistisches Gesetz haben, 
nach dem wir in besonderen Notstandsfällen 
praktisch alles anfordern können, aber Sie 
wissen, daß deshalb schon Beschwerden an 
den Verfassungsgerichtshof und an den Ver­
waltungsgerichtshof· geleitet wurden, und 
außerdem ist keine Behörde gerne bereit, das 
Reichsleistungsgesetz anzuwenden. 

Wir haben in Wien in kurzer Zeit wieder 
einen Transport aus Schanghai zu erwarten, 
es sollen wieder tausend Menschen nach Öster­
reich, also auch nach Wien zurückkehren. 
Bisher haben wir immer die größten Schwierig­
keiten gehabt, um solche zurückkehrende 
Menschen zumindest vorübergehend unterzu­
bringen. Die Novelle sieht auch hier vor, daß 
wir uns helfen und daß diese Menschen zu­
mindest momentan in Hotels eingewiesen 
werden können. 

Nach dem derzeit noch geltenden Anforde­
rungsgesetz haben wir den großen Nachteil, 

daß kein Geschäftsraum angefordert werden 
darf. Dadurch besteht der Zustand, daß zum 
Beispiel, wenn die Tabakregie jemandem das 
Recht, Tabakwaren zu verkaufen, entzogen hat, 
der Tabakregie damit das Geschäft verlor�n 
geht, weil der Geschäftsinhaber nicht bereit 
ist, das Lokal aufzugeben. Er verkauft dann 
Papierwaren und die Tabakregie hat eine Ver" . 
kaufsstelle verloren, beziehungsweise ein Kriegs" 
invalider eine Verdienstmöglichkeit einge­
büßt. Auch dagegen wurde nun Abhilfe ge" 
schaffen. Trafiken sollen in Zukunft angefordert 
werden können, wenn die Konzession zum Ver­
kauf von Tabakwaren entzogen wurde. 

' 

Ferner Jl'ß.rden Anordnungen bezüglich der 
Bundesgebäude getroffen. Es Wurde auch ver" 
hindert, daß in Zukunft sogenannte Gefällig­
keitsdelogierungen durchgeführt werden. Das 
geschieht so, daß jemand einen Hausherrn· 
vorschlag einbringt, und derjenige, der sich 
um die Wohnung bewirbt, läßt dann den Antrag 
auf Delogierung stellen. In einem solchen Fall 
mußte bisher die zuständige Behörde dem 
Hausherrnvorschlag zustimmen. Mit allen 
diesen Dingen wurden in den vergangenen 
Monaten und Jahren große Geschäfte gemacht. 

Und nun kommt die eine Frage, über die 
wh- heute verschiedener Auffassung sind. Die 
Sozialistische Partei steht auf dem Standpunkt, 
daß die sogenannten § 3-Wohnungen, die 
schon im Wohnungsanforderungsgesetz 1945 
von der Anforderung befreit wurden, auch 
in Zukunft davon befreit bleiben sollen. 
Die Österreichische Volkspartei steht auf dem 
gleichen Standpunkt, aber beide Parteien 
schlagen verschiedene Wege vor, um dies zu 
erreichen. Die Sozialistische Partei schlägt vor, 
der Bundesrat möge heute gegen den vorliegen­
den Gesetzentwurf keinen Einspruch erheben, 
sondern den Nationalrat auffordern, er möge 
ehestens eine Novelle beschließen, damit sie 
womöO'lich noch zur gleichen Zeit hinausgehen 
könnt� und so der Fehler behoben wird. Die 
Österreichische Volkspartei steht auf dem 
Standpunkt, daß der Bundesrat Einspruch 
erheben und das Gesetz zurückverweisen soll. 

Was kann passieren, wenn wir das Gesetz 
zurückverweisen 1 Wir ha ben die nächste 
Nationalratssitzung am 23. Februar; der Be­
schluß könnte also, rein theoretisch gesehen, 
soviel uns mitgeteilt wurde, frühestens am 
24. Februar vom Bundesrat gefaßt werden. 
Wieder rein theoretisch gesehen, könnte die 
Üb�rsetzung am 25. Februar an den Alliierten 
Rat gelangen. Dann haben wir noch die Frist 
von 31 Tagen. Wir hätten also noch 5 Tage 
Zeit. Ob wir uns aber auf eine solche Termin� 
drängerei einlassen sollen, ob wir die Verant­
wortung tragen können, daß, wenn durch 
irgendeinen Umstand eine Verzögerung eintritt, 
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ein gesetzloser Zustand folgt, das muß sich I los�n Zustandes zu vermeiden, schlage ich 
das Hohe Haus heute bei seiner Entscheidung namens der sozialistischen Fraktion des Bun­
überlegen. desrates folgende E n t s c h l i e ß u n g  vor (lie8t),' 

Ein gesetzloser Zustand von ein oder zwei 
Tagen bedeutet nicht nur, daß ein oder zwei 
Tage keine Anforderung durchgeführt werden 
kann, er bedeutet praktisch, daß noch auf 
Monate hinaus jede illegale Wohnungsver­
ge bung mit Rückdatierungen auf diese zwei oder 
drei Tage gedeckt Wird, in denen wir einen 
gesetzlosen Zustand hatten. Die Gefahr, daß 
hier eine große Anzahl von Wohnungen der 
Bevölkerung verloren geht, daß sich Hyänen 
die Wohnungsnot der österreichischen Bevöl­
kerung zunutze machen, um wieder viel Geld 
daran zu verdienen, erscheint uns allzu groß. 
- Ich glaube, daß uns die Bevölkerung draußen 
nicht fragen wird, ob hier ein formaler Fehler 
geschehen ist, den wieder gutzumachen wir 
bereit sind; die Bevölkerung fragt vielmehr, 
ob alles getan worden ist, um die Wohnungsnot 
in den größeren Städten und Gemeinden zu 
lindern. Ich möchte heute nur darauf auf­
merksam machen, daß, wenn der Bundesrat 
den vorliegenden'" Gesetzesbeschluß zurück­
weist, er damit dre Gefahr heraufbeschwört, 
daß die Novelle nicht zeitgerecht herauskommt 
und daß wir dadurch in einen gesetzlosen 
Zustand kommen. Dann müssen Sie, meine 
Herren von der Österreichischen Volkspartei, 
auch die Verantwortung dafür übernehmen, 
daß derselbe Schwindel, der bisher vielfach 
mit dem alten Wohnungsanforderungsgesetz 
getrieben wurde, fortgesetzt wird, daß weiter­
hin Mitmieter aufgenommen werden, daß die 
Heimkehrer aus Schanghai unter Umständen 
obdachlos dastehen und nicht untergebracht 
werden können; auch dafür müssen Sie die 
Verantwortung übernehmen. 

Die Sozialistische Partei hat in ihrer Ent­
schließung klar und eindeutig zum Ausd�uck 
gebracht, daß sie bereit ist, an der Behebung 
des Fehlers mitzuwirken. Die Sozialistische 
Partei steht auf dem Standpunkt, daß ein 
Versprechen, das vom Parlament im Woh­
nungsanforderungsgesetz der Bevölkerung ge­
geben wurde, eingelöst werden muß, daß 
nämlich die durch den Krieg zerstörten 
Wohnungen, die mit eigenen Mitteln auf­
gebaut worden sind, oder Wohnungen, für die 
ein erheblicher Aufwand notwendig war, von 
der Anforderung befreit werden. Der Gesetz­
geber kann nicht sagen: Nun ist das vorbei, 
ihr habt aufgebaut, in Zukunft können wir 
diese Wohnungen anfordern. Auch wir Sozia­
listen stehen auf dem Standpunkt, daß diese 
Wohnungen selbstverständlich auch weiterhin 
von der Anforderung befreit sein sollen. Um 
diesem Mangel abzuhelfen,· aber jede Gefahr 
einer Verschleppung, jede Gefahr eines gesetz-

"Bei der Beratung des vom Nationalrat 
beschlossenen Bundesgesetzes, betreffend die 
Abänderung des W ohnungsanforderungs­
gesetzes (W ohnungsanforderungsgesetz­
novelle 1949), mußte festgestellt werden, 
daß verschiedene Mängel eine N ovelIierung 
�otwendig machen. 

Insbesondere stellt der Bundesrat fest, 
daß die Garantie des Wohnungsanforderungs­
gesetzes vom 22. August 1945, St. G. BI. 
Nr. 138/45, bezüglich der durch eigene 
Mittel wiederhergespeIlten kriegszerstörten " 
Wohnungen auf Befreiung von der An­
forderung nicht aufrechterhalten ·wird. Trotz 
diesem Einwand erhebt der Bundesrat 
gegen den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
keinen Einspruch, um zu verhindern, daß 
ein eventuell eintretender gesetzloser Zu­
stand zum Schaden der Bevölkerung aus­
genützt werden kann, und insbesondere 
deshalb, weil der Gesetzesbeschluß an sich 
einen großen Fortschritt gegenüber den 
bisherigen Bestimmungen bedeutet. 

Auf Grund dieser Erwägungen faßt der 
Bundesrat folgende E n t s c h l i e ß u ng: 

Der Nationalrat wird aufgefordert, ehe­
stens eine Novelle zur W ohnungsanforde­
rlingsgesetznovelle 1949 vorzulegen, die 
wieder die Garantie der Anforderungs­
befreiung für die ohne Zuhilfenahme öffent­
licher Mittel wieder aufgebauten kriegs­
zerstörten Wohnungen bietet." 
Damit haben wir auch im Namen der 

Sozialistischen Partei erklärt, daß wir für 
eine N ovellierung des W ohnungsanforderungs­
gesetzes stimmen, daß wir aber auch dafür 
eintreten, daß eine Garantie gegeben wird, 
daß die bisher von der Anforderung befreiten 
Wohnungen auch weiterhin befreit sein sollen. 

Ich ersuche namens der sozialistischen 
Fraktion, dieser Entschließung die Zustim­
mung zu geben und gegen den Gesetzes­
beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben. (Beifall bei den Soziali8ten.) 

Bundesrat Ing. Dr. Lechner: Hohes Haus! 
Die Darlegungen des Herrn Vorredners haben 
die sachlichen und juridischen Einwände 
und Bedenken, die vom Herrn Berichterstatter 
in seinem Bericht, insbesondere zu § 3, vor­
gebracht worden sind, voll bestätigt. Aus­
einander gehen die Meinungen allein in dem, 
was im Interesse des Volkes, im Interesse 
der Sache zu tun ist, um diese Lücke, die im 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates enthalten 
ist, zu überbrücken. In der Februarfolge der 
Zeitschrift "Juridische Blätter" hat sich 
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Senatspräside:p.t Klang in einem Artikel mit 
der Überschrift "Silvestergesetzgebung" ganz 
kurz kritisch mit den letzten Gesetzeswerken 
des N ational- und Bundesrates befaßt und 
hat sein Urteil über einige dieser Gesetze, die 
noch zum Jahresschluß in aller Eile hinaus� 
gegeben wurden, dahin zusammengefaßt: So 
schlecht müßten die Gesetze doch nicht sein, 
wenn man auf ihre sprachliche und technische 
Gestaltung mehr Wert legen würde. 

Wir haben heute einen Gesetzesbeschluß 
vor uns, bei dem von beiden Seiten des Hauses 
unbestritten ist, daß er Mängel aufweist, die 
nicht nur sprachlicher Natur und nicht nur 
technischer Natur sind, sondern die in das 
Wesentliche und Entscheidende des Gesetzes 
hineingeheN. Wenn es allgemein als Voraus­
setzung undals der Beitrag der Gesetzgebung be­
zeichnet wird, daß die Gesetze klar, einfach, 
übersichtlich und für jeden Laien - nicht 
nur für einen Juristen - verständlich sein 
sollen, um damit einen wesentlichen und 
entscheidenden Beitrag zur Verwaltungsreform 
zu bilden, dann muß diese Forderung an die 
Gesetzgebung vor allem für solche Gesetze 
gelten, die in die Rechte des einzelnen Staats­
bürgers in solchem Maße eingreifen, wie wir 
es hier bei diesem Gesetz sehen. 

Es ist auch von seiten der ÖVP unbe­
stritten und niemals angefochten worden, 
daß der heutige Wohnraummangel die Be­
wirtschaftung auch weiterhin notwendig macht. 
Es ist auch von seiten der ÖVP unbestritten 
geblieben, daß die Auswege und Umwege, die 
die bisherigen Gesetzesbestimmungen offen 
gelassen haben, durch gesetzliche Maßnahmen 
geschlossen werden müssen, um jeden zu seiner 
Pflicht zu bringen, die nun einmal für eine 
ordentliche, gerechte und gleichmäßige Be­
wirtschaftung der unzureichenden Wohnungen 

. notwendig ist. Um so mehr müßte dann 
darauf Wert gelegt werden, und wird vor 
allem das Volk darauf Wert legen und von uns 
verlangeri, daß die Verpflichtungen, die ihm 
tatsächlich auferlegt werden, so gefaßt sind, 
daß nicht nur ein Jurist in irgendeinem Mini­
sterium sie so verstehen kann, wie sie der 
Gesetzgeber verstanden haben will, sondern 
daß sie auch der einfache Mensch so verstehen 
kann. Nur aus der klaren, deutlichen und 
unzweideutigen Fassung des Gesetzes heraus 
kann sich ein Vertrauen in die Gesetzgebung 
und das Recht bilden, nicht aber aus Gesetzen, 
die heute so und morgen so angewendet, aus 
Gesetzen, die heute so und morgen so aus­
gelegt werden und die bei den obersten 
Stellen vielleicht heute die und morgen jene 
Entscheidung auslösen, wie wir es nur allzu oft 
bei unserer Rechtsprechung und· unseren Ge­
setzen erleben mußten - nicht aus dem Ver-

schulden der Behörden, nicht aus dem Ver­
schuldtm der Gerichte, sondern wohl in der 
Hauptsache aus dem Verschulden des Gesetz­
gebers. 

Wenn aber diese unbedingten Forderungen 
vom Gesichtspunkt des Volkes an solche 
Gesetze, die ihm derartige Verpfliohtungen 
auferlegen, gestellt werden, so gilt das in 
besonderer Weise - und das ist hier der Fall -
dort, wo es um Rechte geht, die auf Grund der 
bisherigen Gesetzeslage wohl erworben sind. 

Nach dem zweiten Satz des § 3, Abs. (1), 
um den es hier in der Dybatte geht, ist bisher 
unangefochten denen,die mit eigener Leistung, '. 
mit eigener Arbeit und mit eigenen Spar­
groschen ihre Wohnungen wieder aufgebaut 
haben, die Sicherheit gegeben gewesen, daß 
ihnen diese Wohnungen bleiben, das heißt, 
daß sie von der W ohnu:tlgsanforderung aus­
genommen sind. Es ist auch unbestritten ge­
blie ben, daß durch die neue Fassung der 
Novelle dieses wohlerworbene Recht soloher . 
Personen, die sich ihre Wohnungen wieder 
aufgebaut haben, gestrichen wurde. Die Er­
klärungen, die man von'" dieser oder jener 
Seite darüber hören kann, daß es vielleicht 
doch möglich wäre, unter Zuhilfenahme irgend­
welcher Auslegungsregeln dazu zu kommen, 
daß dieser Satz des § 3 doch noch in irgendeiner 
Form Anwendung finden könnte, oder daß er 
durch eine Erklärung des zuständigen Herrn 
Minister� eventuell von' seiten der Behörden 
beachtet werden könnte, kann die Bevölkerung 
und vor allem die, um deren wohlerworbene 
Reohte es hier geht, in keiner Weise befriedigen. 
Wenn allseits darüber Einverständnis und 
Übereinstimmung besteht, daß das Gesetz 
selbst in dieser uns vorliegenden Fassung 
den Willen des Gesetzgebers, wie ihn beide 
Parteien dieses Hauses hatten, nicht aus­
drückt, ist es doch eigentlich für jedermann 
klar, daß dieser Wille des Gesetzgebers, 
sofern er nicht aus dem Gesetz selbst hervor­
geht, auch nicht durch eine Erklärung eines 
Ministers oder der Bundesregierung hinein­
gelegt werden kann. 

Wir haben nur eine Rechtsquelle, und das 
ist die Gesetzgebung, und nicht nebenbei eine 
zweite, nämlich die Verwaltung. Aus diesen 
grundsätzlichen Überlegungen und aus der 
Bejahung der Verpflichtung der Gesetzgebung 
gegenüber dem Volk kann man zu keinem 
anderen Schluß kommen als zu dem, daß die 
Gesetzgebung dem Volk und vor allem jenen, 
um deren wohlerworbene Rechte es geht, 
klare, eindeutige und unmißverständliche Be­
stimmungen an die Hand geben muß. 

Der Ausweg, den der Herr Vorredner uns 
zu empfehlen versucht hat, daß im gleichen 
Zeitpunkt, in dem der Gesetzgeber ein Gesetz 
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I 
beschließt, er sich selbst empfiehlt, dieses' gleichen Tag dieses Gesetz den AlJiierten vor­
Gesetz bei der nächsten Gelegenheit wieder I gelegt wird, so daß, falls der Satz in der 
abzuändern, würde uns doch, glaube ich, den Staats druckerei rechtzeitig vorgesetzt wird, 
nicht allzu großen Rest an Vertrauen , den die das Bundesgesetzblatt am 30. März ver­
Gesetzgebung draußen hat, nehmen. sendet werden kann. Ich bitte, mir noch zu 

Ich stimme mit dem Herrn Vorredner über- gestatten, eines festzustellen: Wenn sich durch 

ein - das ist auch die Auffas's:ung der ÖVP _ irgendwelche unvorhergesehene Ereignisse ein 

und habe es auch in meiner Einleitung bereits kurzes Intervall ergibt, so darf ich die Mit­

klar dargetan, daß das W ohnungsanforderungs- glieder des Hohen Hauses daran erinnern, daß 

gesetz auch weiterhin unbedingt gebraucht zu wiederholten Malen und erst jüngst bei 

wird und daß auch die ÖVP auf keinen Fall Schaffung des sogenannten Amtshaftungs­

irgendein Gesetzesvakuum aufkommen lassen gesetzes dieser Fall eintrat und dadurch gelöst 

will. Aus diesem Grunde hat man auch _ wurde, daß in das neue Gesetz der, wenn auch 

und das 1st auch den Vertretern der Sozia- nicht schöne, aber manchmal leider not­

listischen Partei mitgeteilt worden _ im wendige Satz hineinkommt "Dieses Gesetz 

Laufe des heutigen Vormittags alle Ver- tritt am 31. März 1949" - also rückwirkend­

handlungen und Unterhandlungen darauf abge- "in Kraft". Wenn der Satz aufgenommen 

stellt, daß alle Termine , die für einen neuer- wird, meine Herren, so gibt es keine wie 

lichen Beschluß des Nationalrates und des immer gearteten Schwierigkeiten, dann sind 
alle Machinationen in der Zwischenzeit durch Bundesrates notwendig sind, um dieses neue 

Gesetz zeitgerecht, das heißt bis 31. März 1949, den Willen des Gesetzgebers unterbunden. 

herauszubringen, auch strikte eingehalten wer- Das wollte ich noch zur Ergänzung meines 
den. Das wurde bei den Verhandlungen und Berichtes angeführt haben und wiederhole 
Besprechungen klargestellt . Es ist also kein meine vorhin im Namen des Ausschusses 
Wagnis und es besteht keine Gefahr , daß ein gestellten Anträge. 
solches Vakuum auftreten kann. 

Aus diesem Grund kann es auf keinen 
Fall stichhältig und überzeugend sein, wenn 
heute der Hohe Bundesrat eine Novelle zum 
Wohnungsanforderungsgesetz beschließt, ! von 
der er zugleich .erklären muß, daß dieser 
Gesetzesbeschluß den Willen des Gesetzgebers 
nicht ausdrückt, daß er sich über auf Grund 
der bisherigen Fassung des Wohnungsan­
forderungsgesetzes wohlerworbene Rechte hin­
wegsetzt und daher in Kürze neuerlich novel­
liert werden muß. Die ÖVP ist es ihrer Ver­
pflichtung gegenüber dem Volk und der 

Der Bundesrat beschließt gemäß dem ;4 ntrag 
des Berichterstatters mit Mehrheit, gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates mi t der vor­
getragenen Begründung Einspru ch zu erheben. 

Dadurch ist die Abstimmung iilJer' den E n t­
s chlie ßu nglJantrag (8.689 )gegenstandslos 
geworden. 

Der 2. Punkt der Tagesordnung ist der 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
9. Februar 1949, betreffend das Abgabenrechts­
mitteIgesetz. . 

Würde und dem Ansehen des Hauses schuldig, Berichterstatter Dr. Stampft : Hohes Haus! 
das Gesetz in eine Form zu kleiden, die den Während der deutschen Besetzung war in 
Willen des Gesetzgebers ausdrückt und posi- Österreich das ltechtsmittelverfahren in Ab­
tives Recht in einer Art schafft, wie es ge- gabensachen nach deutschem Recht in Geltung. 
schaffen werden soll, damit eben Recht nicht Nach Aufhebung der betreffenden deutschen 
Unrecht wird. Aus diesem Grunde wird die Bestimmungen wurde vom Nationalrat als 
ÖVP für den Antrag des Berichterstatters Übergangsregelungmit Wirksamkeit bis 30. Juni 
stimmen. (Starker Beifall bei der Ö V P.) 1948 das Vorläufige Abgabenrechtsmittelgesetz 

Berichterstatter Dr. Fleischacker (8chluß- beschlossen. Diese provisorische Regelung 
wort): Hohes Haus! Auch in der Debatte wurde zweimal verlängert, und zwar das erste-· 
dieses Hauses ist die Befürchtung ausge-, mal bis 3 1. Dezember 1948 und das zw�itemal 
sprochen worden, es könnte durch den Ein- bis 31. März 1949. Es ist also notwendIg, daß 
spruch ein ,Gesetzesvakuum entstehen . Ge- bis dahin eine ent�prechende Neuregelung 
statten Sie mir als· Berichterstatter am erfolgt, die der vorhegende Gesetzesbeschluß 
Schlusse hiezu nur einige ganz kurze ob- in umfangreicher Weise trifft . 
jektive Feststellungen. Der Inhalt dieser Regierungsvorlage wurde 

Schon heute vormittag ist in den Sitzungen durch Beschluß des Nationalrates in einigen 
des Ausschusses davon die Rede gewesen, es Punkten abgeändert und ergänzt. Insbesondere 
bestehe die Möglichkeit, das abgeänderte und I wurde das Rechtsmittel der Berufung aus­

, verbesserte Gesetz am 24. Februar in diesem I gedehnt, ebenso auch das Rechtsmittel der 
Hause zu verabschieden . Es wurde im Bundes- I Beschwerde . Auch in verschiedenen anderen 
kanzleramt Vorsorge getroffen, daß noch am ! Bestimmungen des Gesetzes wurden' gegenüber 
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der Regierungsvorlage Änderungen vorge­
nommen, unter anderem auch, was hier 
besonders aktuell erscheint, daß der Wirksam-' 
keitsbeginn des Recht.!'mittelgesetzes, der mit 
1. Jänner 1949 vorgesehen war aber nicht 
eingehalten werden konnte, weil das Gesetz 
erst jetzt beschlossen und dem Bundesrat 
vorgelegt wurde, mit 1. April 1949 festgelegt 
wird. 

Was den weiteren Inhalt dieser Regierungs­
vorlage betrifft, so erlaube ich mir nur auf einige 
besonders wichtige Punkte hinzuweisen, da 
Ihnen ja der ü. brige Inhalt dieser geänderten 
und ergänzten Vorlage ohnedies bekannt ist. 
Im I. Abschnitt dieses Gesetzes ist fest­
gesetzt, daß die Bestimmungen des Abgaben­
rechtsmittelgesetzes nicht nur für die Abgaben 
des Bundes, der Länder, der Stadt Wien, der 
Gemeindeverbände und der Gemeinden, son­
dern auch, soweit die Einhebung durch die 
Bundesfinanzverwaltung erfolgt, für Beiträge 
an öffentlich.e Fonds und an Körperschaften 
des öffentlichen Rechtes gelteli. Die Arten der 
Rechtsmittel werden im Abschnitt II näher 
dargestellt. Gegen Bescheide, Verfügungen, die 
die Finanz behörde oder eine der im I. Abschnitt 
angeführten Körperschaften erläßt, sind zwei 
Rechtsmittel möglich: die Berufung und die 
Beschwerde. 

Im Abschnitt II der Gesetzesvorlage ist 
näher ausgeführt, welche Berufungsinstanzen 
in den einzelnen Fällen über diese Rechts­
mittel Erkenntnisse, beziehungsweise Ent­
scheidungen zu fällen haben. 

Im Abschnitt III wird die Rechtsmittelfrist 
festgelegt und bestimmt, in welcher Weise die 
Rechtsmittelbelehrung durch. Bescheid, be­
ziehungsweise durch Verfügung zu erfolgen 
hat. 

Im Abschnitt IV wird festgesetzt, welche 
Personen zur Einbringung der Berufung, 
beziehungsweise Beschwerde berechtigt sind 
und hiezu legitimiert erscheinen. Es handelt 
sich hier auch um die Einbringung des Rechts­
mittels im Falle des Todes eines Rechts­
mittelwerbers oder im Falle eines Gesellschafts­
verhältnisses, weiter um die Fälle, in denen 
sogenannte Mitberechtigte oder Rechtsnach­
folger, beziehungsweise Gesamtschuldner oder 
sonstige Beteiligte Rechtsmittel einlegen kön­
nen. Gleichzeitig ist in diesem Abschnitt vor­
gesehen, daß ein Beitritt zu einem Rechts­
mittel von einem Rechtsträger erfolgen kann, 
der für sich all,ein ein solches Rechtsmittel nicht 
einbringen kann oder nicht eingebracht hat. 

Gründe der Anfechtung, den Anfechtungs­
antrag und gegebenenfalls neue Tatsachen oder 
neue Beweismittel. Ohne daß von der Be­
rufungsinstanz über das Rechtsmittel ein 
Erkenntnis gefällt wird, ist es zurückzuweisen, 
wenn es nicht zulässig ist oder nicht frist­
gerecht eingebracht wurde, aber auc!t dann, 
wenn 'gewisse Mängel vorliegen. Auf die 
Einlegung eines Rechtsmittels kann ver­
zichtet und das Rechtsmittel zurückgezogen 
werden. Die näheren Bestimmungen darüber 
finden sich im V. Abschnitt. 

Der VI. Abschnitt enthält die näheren Aus­
führungen, in welcher Weise die Rechts­
mit�elentscheidung zu fällen ist, was sie zu 
enthalten hat und in welcher Form die Gründe 
der Rechtsmittelentscheidung aufzunehmen 
sind. 

Der VII. Abschnitt enthält Vorschriften 
über die Wiederaufnahme des Verfahrens und 
die Wied�reinsetzung in den vorigen Stand, 
und der VIII. Abschnitt bestimmt, nach 
welchen Grundsätzen die Berufungskommis­
sionen, die über die einzelnen Rechtsmittel 
zu entscheiden haben, zu bilden sind. Diese 
Berufmlgskommissionen sind länderweise aus 
drei Gruppen zu bilden. Die näheren Bestim­
mungen werden in diesem Abschnitt geregelt. 

Die Abschnitte IX, X und XI dieses 
Gesetzes regeln das Berufungsverfahren, das 
Besch werdeverfahren und die Kosten des 
Rechtsmittelverfahrens. 

Der Abschnitt XII enthält die Übergangs­
unä Schluß bestimmungen und zählt auch 
jene rechtlichen Vorschriften auf, die durch 
das vorliegende Gesetz aufgehoben werden. 

Ich stelle 'namens des Rechts- und Ver­
fassungsausschusses den Antrag, gegen diesen 
Gesetzesbeschluß ke inen Einspruch zu 
erheben. 

Der Antrag wird angenommen. 

Der 3. Punkt der Tagesordnung ist der 
Gesetzesbeschluß des, Nationalrates vom 
9. Februar 1949, betreffend Zustellungen im 
Bereich der Abgabenverwaltung. 

Berichterstatter Dr. Stampfl: Auf dem 
Gebiete der Abgabenverwaltung haben wir 
außer dem soeben behandelten Rechtsmittel­
gesetz ein weiteres Gesetz zu be.b.andeln, und 
zwar das Bundesgesetz über Zustellungen im 
Bereich der Abgabenverwaltung. 

Der Anwendungsbereich dieses Gesetzes ist 
derselbe wie bei dem vorausgegangenen. Es 

Der Inhalt, die Behandlung und vVirkung handelt sich nur darum zu regeln, in welcher 
dieser Rechtsmittel werden in den §§ 17 ff. näher Weise, an wen und in welcher Form diese 
bestimmt. Das Rechtsmittel muß enthalten Zustellungen zu erfolgen haben. Bis zur 
die Bezeichnung des Bescheides, die Erklärung, Beendigung der Besetzung Österreichs haben 
inwieweit der Bescheid angefochten wird, die I auch auf diesem Rechtsgebiet die reichs-
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deutschen Zustellungsvorschriften gegolten, die \ konferenz 1947 iu Genf angenommene Überein­
dann . im Jahre 1945 aufgehoben wurden. I kommen Nr. 81 ulld zwei Empfehlungen hi�zu . 
Mit der Aufhebung ist gleichzeitig bestimmt Der Bericht besagt, daß die Republik Öster­
worden, daß wieder die alten österreichischen reich ,vieder Mitgliedstaat der Internationalen 
Vorschriften über das Zustellungswesen auf Arbeitsorganisation geworden ist und bei der 
dem Gebiete der Finanzverwaltung in Kraft 30 . Konferenz durch eine vollzählige Delegation 
treten sollen. Durch diese Wiedereinführung vertreten war. Gemäß Art. 19 , § 5, lit. b, und 
ist aber in gewisser Hinsicht ein unklarer § 6, lit . b, der Verfassung der Internationalen 
Rechtszustand geschaffen worden, dem nun Arbeitsorganisation ist jeder Mitgliedstaat ver­
durch das vorliegende Gesetz abgeholfen wer- pflichtet, spätestens innerhalb eines Jahres , 
den soll. Wichtig ist, daß durch diese Neu· bei außerordentlichen Verhältnissen innerhalb 
regelung eine Angleichung an die Zustell- von 18 Monaten nach Schluß der Tagung ein 
vorschriften in der Rechtspflege und damit angenommenes Übereinkommen oder eine 
eine Vereinheitlichung der Zustellungsvor- Empfehlung den zur Entscheidung berufenen 
schriften in der öffentlichen Verwaltung· über- Stellen zu unterbreiten. Die Republik Öster­
haupt erfolgt , so daß damit ein bedeutender reich mußte in diesem Falle die außerordent­
Schritt zur Rechtsvereinfachung gemacht wird. liche Frist beanspruchen, da die amtlichen 

Die Zustellungen haben nach § 2 zu erfolgen deutschen ?bersetzung�texte erst im Dezem­
durch die Post, durch Organe der Behörden bel' 1948 emgetroffen smd. 
oder durch die Gemeinden, Der Ort d,er Das Übereinkommen stellt einen Staats­
Zustellung ist in der Regel die Wohnung oder I vertrag dar, zu dessen Ratifikation gemäß 
die gewerbliche Betriebsstätte. Die Zustellung Art. 65, Abs. (1), der Bundesverfassung 1929 
kann auch an Bevollmächtigte erfolgen, wenn der Herr Bundespräsident zuständig ist. Nach 
solche namhaft gemacht worden sind oder sjch Art . 50 der Bundesverfassmig bedarf diese 
ausgewiesen haben . .  'Wichtig und wesentlich Ratifikation zu ihrer Gültigkeit überdies der 
ist aber hier die Frage, . wie die Zustellung zu Genehmigung des Nationalrates, da das Über­
eigenen Randen des Empfängers dann zu einkommen gemäß dessen Art. 34 eine min­
erfolgen hat, wenn die ZQ.stellung nicht destens elf jährige Verpflichtung für die Gesetz­
direkt bewirkt werden kann, und in welcher gebung festlegt. 
Weise �er �mpfäng�� zu verständigen ist, Das Übereinkommen umfaßt in vier Teilen daß an , Ihn eme ,verfugung zugestellt werden 39 Artikel. Im ersten Teil wird die Arbeits­soll'
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n�t- aufsicht im Gewerbe, im zweiten Teil die mac un� el �c arpar elen, , uren In- Arbeitsaufsicht im Handel, im dritten Teil werfen m den BrIefkasten, Befestigen an der d " l '  d . Bestl· mmu· ngen ge.regelt · 
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vor . allem, wenn die Annahme des Schrift- ragungen. 
stückes verweigert wird. In diesem Falle Sinn und Zweck dieses Übereinkommens ist 
kann, abgesehen von der Zurücklassung oder die internationale Behandlung und· Sicherung 
Hinterlegung, auch eine öffentliche Bekannt- der Arbeitszeit.festseizung, der ' Unfallsver­
machung erfolgen. Die übrigen Bestimmungen hütungsbestimmungen, des Gesundheits­
sind nur als Ergänzungen zu verstehen. schutzes der Arbeitnehmer und der Beschäfti-

Namens des Ausschusses für Verfassungs- gungsverbote für Kinder und Jugendliche. 
und Rechtsangelegenheiten stelle ich den Die Empfehlung Nr, 81 sieht die ent­
A n t r a g, gegen diesen Gesetzesbeschluß des sprechenden Durchführungsbestimmungen zu 
Nationalrates k e i n e n  E i n s p r u c h  zu erheben. diesem Übereinkommen vor, Die öster-

Der Antrag des Berich ters tatters 'Wird a nge- reichische Gesetzgebung hat durch das Bundes-
no m m en. gesetz Nr. 194 vom 3. Juli 1947 über die 

Arbeitsinspektion dem Inhalt des Überein-
Der 4. Punkt der Tagesordnung ist der kommens und der Empfehlung Nr. 81 weit­

Beschluß des Nationalrates vom 9. Februar gehend entsprochen. Nach österreichischem 
1949, betreffend das internationale Überein- Recht sind auch Bergbau- und Verkehrs­
kommen über die Arbeitsaufsicht im Gewerbe betriebe in gleicher Form der Arbeitsinspektion 
und Ha ndel. unterstellt. Daher kommt die Annahme der 

, Empfehlung N r. 82 für Österreich nicht in Berichterstatter Scheibengraf :  . Hoher Bun- B t '  h.t-. ,  . e rac u .  desrat ! Zu dem vorliegenden Ubereinkommen, I 
-

das die Genehmigung. des Nationalrates er- Hoher Bundesrat ! Der Ausschuß für wirt�  
halten hat; berichtet die Bundesregierung üher I schaftliehe Angelegenheiten hat sich in seiner 
das bei deI' 30. Internationalen Arbeits- ! heutigen Sitzung mit der Vorlage befaßt und 
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hat mich· beauftragt, dem Hohen Bundesrat zu oder aus religiösen Gründen, wie zum Beispiel 
empfehlen, gegen den Beschluß des National- die Bibelforscher und andere dem damaligen 
rates keinen Einspruch zu erheben. . Regime unangenehme Personen, ihrer Freiheit 

Gegen den Beschluß des Nationalrates wird und ihres Lebens beraubte. 
. 

kein Einspru ch erho ben. Es ist daher notwendig� das bisher bestehende 

. Der 5. Punkt der Tagesordnung ist der Gesetz in den §§ 1 ,  4, I I  bis 15 und 17 abzu­

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom ändern, um die Einbeziehung diesfM' bisher 

9 .  Februar 1949 über die 3. Opferfürsorgegesetz- noch nicht erfaßten Opfer, die aus rassischen 

Novelle. oder religiösen Gründen verfolgt wurden, ZU 

ermöglichen. Berichterstatter Freund : Hohes Haus ! Mit 
der zur Beratung stehenden Gesetze�vorlage 
soll das Bundesgesetz vom 4. Juli 1947, 
B. G. BI . Nr. 183, über die Fürsorge für die 
Opfer des .Kampfes um ein freies, demo­
kratisches Österreich und die Opfer der poli­
tischen Verfolgung, das in seiner Fassung 
bereits am 18. Dezember 1947 und am 
15 .  Oktober 1948 novelliert wurde, eine dritte 

. N ovellierung finden. 
Wenn die beiden früher genannten Novel­

lierungen des Opferfürsorgegesetzes den Aus­
gleich verschiedener Härten bezweckten so 
soll nun durch die dritte N ovellierung 

'
eine 

weitere Erfassung jener Personen ermöglicht 
werden, die aus Gründen der Abstammung, 
der Religion oder der Nationalität vom 
Faschismus verfolgt wurden und ein Jahr in 
Haft oder mindestens sechs Monate in einem 
Konzentrationslager verbracht haben. Des­
gleichen soll den Hinterbliebenen aller jener, 
die aus Gründen der Abstammung, der Religion 
oder der Nationalität während der Zeit des 
Faschismus ihr Leben verloren haben, der 
Anspruch auf dieselben Renten gewährt 
werden, wie sie den Opfern des politischen 
Kampfes gebühren. 

Diese Novellierung regelt auch die Ver­
tretung der politisch Verfolgten in den Renten­
kommissionen der Länder und in der Opfer­
fürsorgekommission, gibt den Waisen der 
Hinterbliebenen das Recht auf dieselben Für­
sorgernaßnahmen wie . den Kindern lebender 
Opfer und beseitigt die zutage getretenen 
Härten in der Heilfürsorge. Dies bedeutet, 
daß der Kreis jener Personen, welche Anspruch 
auf eine Amtsbescheinigung oder einen Opfer­
fürsorgeausweis haben, sich erheblich er­
weitern wird. Damit soll nicht, wie man 
immer behauptet, der Kreis der besonders 
Privilegierten vergrößert werden, sondern nur 
an jenen Menschen und deren Hinterbliebenen 
ein Teil des Unrechtes gutgemacht werden, 
das ihnen der Faschismus zugefügt hat. 

Es ist ja heute kein Geheimnis mehr, daß 
man nicht nur Personen wegen ihrer politischen 
Einstellung verfolgt, hingerichtet und in den 
KZ und Zuchthäusern unmenschlich gequält 
hat, sondern daß man auch viele Zehntausende 
bloß deswegen in die Gaskammern schleifte, 
weil sie ihrer Abstammung nach Juden waren, 

. Aus den vorgesehenen Änderungen wäre. 
hervorzuheben, daß die Bestimmungen des 
§ 1 1 , Abs. ( 1 ), ' Ziffer 1, lit. 'b, bezüglich der 
Eltern und Lebensgefährten rückwirkend mit 
2. September 1947 in Kraft treten sollen. 

Der Wirtschaftsausschuß des Hohen Bundes­
rates hat sich in seiner Sitzung mit der Vorlage 
beschäftigt und mich beauftragt, in seinem 
Namen an den Hohen Bundesrat den A n tr a g  
zu stellen, gegen diese Gesetzesvorlage k e i n e n  
Einsp r u c h  zu erheben. 

Der :Antrag des Berichterstatters ' wird a nge­
no.mme n. 

Der 6. Punkt der Tagesordnung ist der Be­
schluß des Nationalrates vom 9. Februar 1949, 
betreffend das Übereinkommen zur Regelung 
des erleichterten Straßendurchgangsverkehrs 
zwischen Nordtirol und Osttirol über italie­
nisches Gebiet. 

Berichterstatter Klein : Hoher Bundesrat ! 
Seit Südtirol von Nordtirol abgetrennt ist, 
besteht keine direkte Verbindung zwischen 
N ordtirol und Osttirol. Dies hat sich nicht 
nur wirtschaftlich sondern auch kulturell und 
verwaltungstechnisch sehr ungünstig ausge­
wirkt, und insbesondere seitdem die Ver­
waltungseinheit zwischen Osttirol und Nord­
tirol wmderhergestellt ist, machen sich diese 
Unzukömmlichkeiten .besonders störend be­
merkbar. 

Schon im Pariser Abkommen vom Jahre 1946 
haben sich Italien und Österreich verpflichtet, 
in besonderen Verhandlungen eine direkte 
Durchgangsmöglichkeit zwischen Ost- und 
N ordtirol zu schaffen und die näheren Bestim­
mungen durch besondere Delegatioilen ver­
einbaren zu lassen. In Rom wurden nm). 
anfangs Oktober 1948 zwischen einer italie­
nischen und einer österreichischen Delegation 
die Vereinbarungen getroffen, 'die uns hier 
vorliegen und die im wesentlichen die Be­
dingungen für einen Zustand schaff.en, der 
wohl nicht voll befriedigt, aber immerhin 
erlaubt, die direkte Verbindung zwischen 
Nord- und Osttirol zu intensivieren. 

Aus diesem Übereinkommen, das in 14 Arti­
keln den Grenzübertritt und die Durchreise 
durch Südtirol für den Straßenverkehr ordnet, 
sind besonders die Artikel 1 unll 2 hervorzu-
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heben, die einerseits die Höchstdauer der 

I 
sind, sowohl bei der Einfuhr als auch bei der 

Durchfahrtszeiten für die verschiedenen Ver- Ausfuhr von jeglicher Zollgebühr, Abgabe oder 
kehrsmittel sowie auch die Begünstigungen Steuer sowie von der Hinterlegung jeglicher 
für eine einmalige . DlirchfCl-hrt oder eine un- Zollkaution befreit sind. 
beschränkte Zahl von Durchfahrten festlegen Die Schwierigkeit, die sich hier, auch im 
und außerdem auch die Straßen bestimmen, Gegensatz zu dem Abkommen über die Durch­
die im Durchreiseverkehr allein benützt werden fahrt durch den Berchtesgadener Zipfel, ergibt, 
dürfen. ' liegt meines Erachtens darin, , daß Waren-

Ich möchte hier auch auf den Artikel 2 des transporte, die per Achse, also mit Lastwagen 
Übereinkommens verweisen, in dem es heißt, erfolgen, nicht ungehindert frei passieren 
daß die vorgesehene Erleichterung entweder können, sondern laut dieses Übereinkommens 
für eine einmalige Durchfahrt mit Rückfahrt, nur konvoiartig zweimal täglich zu bestimmten 
die von Fall zu Fall zu beantragen ist, oder Tageszeiten und in Begleitung eines italie­
für eine unbeschränkte Zahl von Durchfahrten nischen Zollorgans erlaubt sind. Wenn also 
innerhalb eines Zeitraumes von höchstens diese Bestimmungen auch gegenüber dem 
einem Jahr in Anspruch genommen werden jetzigen Zustand eine bedeutende Verbesserung 
kann. Dazu ist zu sagen, daß diese Verein- bedeuten, so muß ich wohl feststellen, daß sie 
barung wesentlich hinter den Bestimmungen nicht imstande sind, voll zu befriedigen. 
zurückbleibt, die uns das Abkommen über die Der Artikel 9 bestimmt, daß für die Ent­
Durchfahrt durch den Berchtesgadener Zipfel scheidung von Rechtsstreiten bei Vorfällen, 
gebracht hat. Im vorliegenden Übereinkommen die sich während der Durchfahrt ereignen, 
wird festgelegt, daß bei einmaliger Durch- die italienischen Zivilgerichte zuständig sind, 
fahrt die vorherige Anmeldung der Durch- ohne Rücksicht auf die Staatsbürgerschaft . 
fahrt durch die zuständige österreichische und den Wohnsitz der an solchen Rechts­
Behörde bei den italienischen Grenzbehörden streiten beteiligten Personen, ausgenommen 
notwendig ist ; das bedeutet also, daß man in jenen Fällen, wo es sich um Rechtsstreite 
nicht einfach an die Grenze fahren und sie zwischen österreichischen Staatsbürgern han­
passieren kann, sondern daß man auoh bei delt, die ihren Wohnsitz in Öaterreich haben, 
bloß einmaliger Durchfahrt durch das italie- für welche nach wie vor die österreichische 
nische Staatsgebiet innerhalb bestimmter Frist Gesetzgebung maßgebend ist. 
anzusuchen hat, damit der Behörde Gelegen- Die Artikel 10 und I I  enthalten die Bestim­heit geboten ist, die italienischen Grenz- mungen über den Entzug der Durchfahrts­
behörden rechtzeitig zu verständigen. Des bewilligung. Auch eine solche Bestimmung 
weiteren heißt es im Artikel 2, daß jede findet sich in dem Abkommen über die Durch'­
angekündigte Person bei der Einreise der fahrt durch den Berchtesgadener Zipfel nicht. 
italienischen Grenzbehörde einen gültigen öster- Die Bestimmungen des 'übereinkommens finden 
reichischen Reisepaß vorzuweisen hat. Auch auch Anwendung auf die in Österreich an­
das macht das Passieren der -italienischen sässigen italienischen Staatsbürger. Grenze weit schwieriger, als dies der Fall ist 
beim Passieren der Grenze bei Lofer auf der Im Artikel 12 wird festgestellt - und zwar 
Durchfahrt nach Salz burg , wo es genügt, zu Recht -, daß militärische Kraftfahrzeuge 
einen Identitätsausweis vorzuweisen. Es muß sowie Angehörige der bewaffneten Macht, der 
also jeder, der die Absicht hat, von Nordtirol Polizei, Zollorgane und Angehörige irgend-

welcher anderer Formationen in Uniform von über Italien nach Osttirol zu reisen, im Besitz 
eines Reisepasses sein, immerhin eine Ange- der Durchfahrt ausgeschlossen sind. Ob das 

auf unsere Standschützenvereine anzuwenden legenheit , die . Zeit erfordert, denn auch die 
jetzt günstiger gewordenen Fristen bei der ist, kann ich nicht beurteilen, das wird wohl 
Ausstellung der Reisepässe sind immerhin erst die Praxis ergeben, denn andere militär-

ähnliche Verbände in Uniform haben wir in nicht so, daß man heute ansuchen und morgen 
Österreich nicht. um den Paß gehen könnte. 

Artikel 13 besagt schließlich, daß dieses Die Artikel 6, 7 und 8 behandeln die Kon- Übereinkommen auf unbestimmte Zeit abge-trolle von staatspolitischem sowie zollpoli- schlossen ist. Es kann jedoch mit einjähriger 
tischem Gesichtspunkt aus sowie die Durch- Frist, aber nicht vor Ablauf von drei Jahren 
fahrt von geschlossenen Transportkolonnen nach seinem Inkrafttreten, gekündigt werden, 
unter Berücksichtigung der polizeilichen V or- wobei sich aber die vertragschließenden Tei1� schriften . verpflichten, in diesem Falle innerhalb von 

Im Artikel 6 heißt es, daß Kraftfahrzeuge, sechs Monaten nach erfolgter Kündigung ein 
Gepäck und Waren beim Durchfahren der im neues Abkommen im Sinne des § 3, Punkt c, 
Artikel 1 bezeichneten Strecke, also der des Pariser Abkommens vom 5. September 
Straßen, die für die Durchfahrt freigegeben 1 1946 abzuschließen. 
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Da nun, wie erwähnt, im Artikel 9 die 1 Wer zum Beispiel im Jahre 1944 oder 1945 die 
Zuständigkeit der italienischen Zivilgerichte vierte Mittelschu1klas�)e besuchte, ist heute 
auch auf österreichische Staatsbürger ausge- 18 Jahre alt, und wer ijill Jahre 1943 aus der 
dehnt wird und damit die Zuständigkeitsbe- sechsten oder siebenten Mittelschulklasse durch 
stimmungen der österreichischen J urisdiktions- den Krieg herausgerissen wurde, hat heute ein 
norm berührt werden, bedarf dieses Überein- Alter von 20 bis 22 Jahren erreicht. In 
kommen gemäß Artikel 50 unserer Bundes- normalen Zeiten wurden unsere Professionisten 
Verfassung von 1929 der Genehmigung durch schon mit 18 Jahren Gesellen. Es ist heute 
den Nationalrat und den Bundesrat. für die jungen Menschen, die in diesem Alter 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Ange- noch ein Handwerk erlernen, in keiner Hin­
legenheite� hat mich beauftragt, dem Hohen sicht leicht, ihr Ziel zu erreichen. Deswegen 
Hause vorzuschlagen, gegen den Beschluß des muß auch seitens des Staates alles getan 
Nationalrates über den Abschluß eines Über- werden, was nur möglich ist, um diesen streb­
einkommens zwischen der österreichischen samen Mittelschülern das Weiterkommen zu 
Bundesregierung und der italienischen erleichtern. 
Regierung zur Regelung des erleichterten Es verdient hier festgehalten zu werden, 
Straßendurchgangsverkehrs zwischen Nord- daß dieses Gesetz der Initiative des Bundes­
tirol und Osttirol über italienisches Gebiet rates zu danken ist, und es wird helfen, daß die 
keinen Einspruch zu erheben. ehemaligen Mittelschüler . die Bedingungen für 

die Ablegung der Lehrlings- oder Gesellen­
Der Antrag des Berichterstatters wird a ng e- prüfung so bald als möglich erfüllen können. 

n ommen. 

Der 7. Punkt der Tagesordnung ist der 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 

· 9 . Februar 1949, betreffend Ergänzung des 
Bundesgesetzes vom 22. Oktober 1947 über die 
vorzeitige Beendigung des Lehrverhältnisses aus 
Anlaß des Kriegszustandes 1939-1945. 

Berichterstatter Weinmayer : Hohes Haus ! 
Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates wird der § 1 ,  lit. a bis f, des 
Gesetzes über die vorzeitige Beendigung des 
Lehrverhältnisses durch eine lit. g mit folgen­
dem Inhalt ergänzt : "g) vor ihrer Einberufung 
zur Wehrdienstleistung oder anderen kriegs­
bedingten Arbeitsverpflichtungen wenigstens 
die vierte Klasse einer Mittelschule vollendet 
haben. " 

Der § 1 des Gesetzes vom 22. Oktober 1947 
besagt, daß Lehrlinge, die den in lit. a bis f 
enthaltenen Voraussetzungen entsprechen, 
bereits nach Zurücklegung von zwei Dritteln 
der normalen Lehrzeit das Recht haben, zur 
Gesellen- oder Lehrlingsprüfung zugelassen zu 
werden, wenn sie insgesamt zwei Jahre ihrer 
Lehrzeit zurückgelegt haben. 

Es sind Gott sei Dank nicht wenige Mittel­
schüler, die, kriegsbedingt oder persönlicher 
Einsicht folgend, den Weg zum Gewerbe ge­
funden haben. Diese Tatsache ist im Interesse 
der Achtung und der Wertschätzung, die das 
österreichische Gewerbe in der ganzen Welt 
genießt, nur zu begrüßen. 

Das vorliegende Gesetz ist bestimmt, einen 
der vielen Schäden, die der Krieg unserer 
jungen Generation zugefügt hat, so gut dies 
eben nur möglich ist, leichter erträglich zu 
machen. Der zuständige Ausschuß hat sich 
mit diesem Gesetzes beschluß befaßt und dem 
Hohen Bundesrat empfohlen, k e i n e n  Ein­
s p r u c h  zu erhel?en. 

Gegen den GesetzesbeschlufJ des Nationalrates 
wird k e in Einspr u ch erhoben. 

Der 8. Punkt der Tagesordnung ist der 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
9. Februar 1949 über die Herstellung ortho­
pädischer Schuhe. 

Berichterstatter Pehm : Hoher Bundesrat ! 
Es liegt uns ein Gesetzesbeschluß über die 
Herstellung orthopädischer Schuhe vor. Da 
ein ziemlich großer Prozentsatz von Menschen 

Dazu wäre zu sagen, daß jede Maßnahme, gezwungen ist, orthopädische Schuhe zu tragen, 
die geeIgnet ist, ehemalige Mittelschüler, die ist die Herstellung dieser Schuhe von größter 
ein Gewerbe erlernen, in ihrem Fortkommen I sanitärer, Wirtschaftlicher und sozialer Be­
tatkräftigst zu unterstützen, die größtmögliche deutung. Bisher konnte jeder Schuhmache� 
Förderung verdient. Weiters ist mit Sicherheit orthopädische Schuhe erzeugen, ohne daß er 
anzunehmen, daß die Zurücklegung von min- sein Können hiefür unter besonderen Beweis 
destens vier Mittelschulklassen dem Lehrling stellen mußte. Da die Anfertigung solcher 
das Erlernen · eines Gewerbes sehr erleichtert. Schuhe auch ohne ärztliche Verschreibung 
Die Herabsetzung der Lehrzeit auf zwei I möglich ist, bleibt es bisher den Kenntnissen 
Drittel der normalen Dauer kommt im vor- und Fähigkeiten der einzelnen Handwerks­
liegenden Fall besonders jenen jungen Men- meister überlassen, solche Schuhe herzustellen. 
sehen zugute, die durch die Kriegsjahre in Bei nicht genügenden Kenntnissen können 
jeder Hinsicht schwer geschädigt wurden. orthopädische · Schuhe, die ja nicht nur ein 
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Bekleidungsstück, sondern ein Heilbehelf sind, 
nicht nur keine Besserung des bestehenden 
Leidens herbeiführen, sondern sogar nachteilig 
wirken. Aus diesem Grunde ergab sich die 
Notwendigkeit, auf gesetzlichem Wege die 
fachlichen Voraussetzungen zu sichern. 

Der § '1 dieses Gesetzes behandelt die 
Berechtigung, orthopädische Schuhe herzu­
stellen. Abs. (2) bestimmt, welche Arten von 
Schuhen als orthopädische Schuhe zu gelten 
haben. Der § 2 enthält die Bedingungen zur 
Ablegung der Zusatzprüfung, der § 3 regelt 
die Berechtigungsvermerke auf dem Gewerbe­
schein, der § 4 befiehlt die Befolgung der 
ärztlichen Anordpungen. 

Der § 5 gestattet den Handwerksmeistern, 
die sich bereits mit der Herstellung von 
orthopädischen Schuhen befaßt h aben, innerhalb 
sechs Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes 
bei den Gewerbebehörden erster Instanz die 
Zuerkennung dieses Rechtes ohne Ablegung 
einer Zusatzprüfung zu beantragen. 

zur Herstellung von orthopädischen Schuhen 
keine Anwendung findet. 

Der § 6 bestimmt di� Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes durch das Bundesministerium 
für Handel und Wiederaufbs.u. 

Der wirtschaftliche Ausschuß hat sich mit 
diesem Gesetz eingehend befaßt und empfiehlt 
dem Hohen Hause, dagegen keinEm Einspruch 
zu erheben. 

Gegen den ,Gesetze8beschluß des Nationalrates 
wird k e i n  Einspruch erhoben. 

Vorsitzender : Die Tagesordnung ist er­
s c h öpft. 

Die n ä c h st e  Sitzung des Bundesrates 
findet am 24. Februar um 14 Uhr statt. 
Eine schriftliche Einladung wird nicht mehr 
versandt werden. Auf der Tagesordnung wird 
neuerlich die Wohnl.U1gsanforderungsgesetz­
novelle st,ehen. Der wirtschaftliche Ausschuß, 
der die Vor beratung hiezu zu führen hat, 
wird am 24. Februar um 12, Uhr im Lokal II 

Bemerkenswert ist noch, daß das Unter- zusammentreten. 
sagungsgesetz auf den Erwerb der Berechtigung Die 'Sitzung ist g e s c h l o ss e n. 

Schlu/3 der Sitzung: 15 Uhr 50 Minuten. 

[.leu.:!<. der tJ�terreichischen Staatsdruckerei. 1 562 49 

, ... 
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